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 Checkliste Diplomprüfung 

Für die Zulassung zur Diplomprüfung gemäß III §2 und §3 der gültigen Diplomprüfungsordnung (2016), 

bzw. der Rahmenordnung für die Erste Theologische Prüfung, benötigen Sie folgende Nachweise1: 

 

☐ aktueller Immatrikulationsnachweis 

☐ kurzer tabellarischer Lebenslauf mit Fokus auf theologischen Ausbildungsweg 

☐ Zugehörigkeit zur Kirche (evangelisch oder andere Mitgliedskirche des Ökumenischen Rates  

     der Kirchen; Ausnahmen bitte über Prüfungsausschuss beantragen) 

☐ Hebraicum  ☐ Graecum  ☐ Latinum ☐ Philosophicum 

☐ bestandene Zwischenprüfung 

☐ Nachweis Abschluss des Hauptstudiums und Eintritt in die Integrationsphase 

 ☐ Aufbaumodul AT und NT 

☐ Hausarbeit im Hauptseminar AT oder NT 

 ☐ Aufbaumodul KG (jetzt CHT) 

☐ Aufbaumodul ST 

☐ Aufbaumodul MÖR (jetzt ITR) 

☐ zwei weitere Hausarbeiten im Hauptseminar unterschiedlicher Fächer 

☐ ist Aufbaumodul eines Faches ohne Hauptseminar-Hausarbeit, dann muss im 

     Fach im Basismodul eine Proseminar-Hausarbeiten vorliegen 

☐ Aufbaumodul PT 

  ☐ Predigtarbeit ☐ Ausarbeitung (didaktischer Entwurf) 

☐ Praktikumsmodul  

☐ 120 LP im Hauptstudium (Pflichtmodule plus Wahlpflichtbereich) im laufenden 

Semester, sodass mit bestandener Integrationsphase (30 LP) und Diplomprüfung (30 LP) 

das Hauptstudium mit 180 LP erfolgreich abgeschlossen wird  

☐ Schriftlicher Antrag auf Diplomprüfung zum 1. April oder 1. Oktober 

Bitte nutzen Sie hierfür den Antrag auf unserer Webseite!  

 

Achtung! 

Vor Antragstellung vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin mit dem Studienbüro, damit 

die Zulassungsvoraussetzungen überprüft werden können. 

Informationen zur Einreichung der Anträge und weitere Hinweise und Formulare  

finden Sie auf der Webseite unter Theologie -> Studium -> Prüfungen, Fristen und FAQs  

                                                        
1 Eintrag im Studienbuch oder ergänzende Belege 


